
  

  

  

  

  

  

 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie uns in Kürze besuchen werden. Natürlich werden wir uns an die 

staatlichen Vorgaben halten, um Ihnen einen sicheren und gesunden Urlaub zu ermöglichen. Um dies 

umzusetzen sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, und bitten Sie, sich an die vorgegebenen 

Hygienerichtlinien und Abstandsregelungen zu halten. Wir bitten Sie diese Informationen 

aufmerksam zu lesen, unten als Einverständnis zu unterzeichnen und bei Anreise bei uns 

abzugeben.  

• vollständige Impfung ersetzt Testpflicht: Sofern Sie über eine vollständige Impfung mit 

einem der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff verfügen (letzte Impfung vor 

mindestens 14 Tagen), sind Sie von der Testpflicht befreit. Dazu bitten wir Sie uns diesen 

Nachweis bei Anreise vorzulegen.  

• Nachweis über Corona – Genesung: Bei Anreise ist ein Nachweis in deutscher Sprache oder 

ein elektronisches Dokument vorzulegen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR 

Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt.  

• Trift beides nicht zu dann gilt Anreise nur mit negativem Corona-Testergebnis: Bei Anreise 

ist ein negativer PCR Test vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Testpflichtig 

sind alle Personen inkl. Kinder ab 6 Jahren. Eine Folgetestung muss alle 72 Stunden 

wiederholt werden. Bei Besuch der Gastronomie (Innen) oder des Hotelschwimmbades alle 

72 Stunden! 

• Unverzügliche Abreise bei positivem Testergebnis: Sollte während des Zeitraums der 

Beherbergung ein Testergebnis positiv ausfallen, ist eine Nachtestung mit einem PCR-Test 

zwingend notwendig. Wenn ein positiver Antigen-Schnelltest vorliegt, wird dieser dem 

Gesundheitsamt gemeldet. Im Falle einer Bestätigung der Infektion durch einen PCR-Test 

oder im Falle einer Einstufung als enge Kontaktperson durch das Gesundheitsamt erkläre ich 

mich einverstanden auf eigene Kosten abzureisen und keine öffentlichen Verkehrsmittel zu 

nutzen. Sofern Sie nicht mit dem eigenen Auto anreisen, stellen Sie sicher, dass eine 

unverzügliche Abholung gewährleistet wird.  

• Quarantäne im Hotel: Sollte das Gesundheitsamt entscheiden, dass Sie sich im Hotel in 

Quarantäne begeben müssen, oder Ihnen eine unverzügliche Abreise im Infektionsfall 

unmöglich ist, verpflichten Sie sich etwaige Kosten für eine isolierte Unterbringung und 

Verpflegung zu übernehmen und bei nächst möglicher Gelegenheit an Ihren Heimatort 

zurückzureisen.  
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• Einhaltung der Hygienemaßnahmen: Sie verpflichten sich zur Einhaltung der im Hotel 

gültigen Hygienemaßnahmen. Bitte tragen Sie eine FFP2 und halten Sie Abstand zu anderen 

Gästen.  

  

• Physiotherapie (Praxis Kurz)  & Wellnessinstitut (Familie Schmalzbauer – Liebl): Beide 

Praxen sind für Sie geöffnet und stehen Ihnen wir gewohnt zur Verfügung. Auch hier gilt die 

3-G-Regel. Wenn möglich buchen Sie Ihre Behandlungen bereits vor Anreise, um unserem 

Team die Planung unter den Hygienemaßnahmen zu erleichtern.   

Für Kosmetiktermine & Wellnessmassagen schreiben Sie bitte die Familie Schmalzbauer-Liebl 

an: wellness@thermenhotel-gass.de   

Termine für die Physikalische Therapie Kurz können Sie unter:  

massage@thermenhotelgass.de  vereinbaren.  

So können Sie entspannt anreisen mit dem Wissen, dass alles für Ihren wohlverdienten 

Urlaub vorbereitet ist.  
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